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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Studierenden 
- sollen mit in der Praxis häufig 

vorkommenden Situationen 
rechtlich bekannt gemacht 
werden und infolge der 
Erhöhung ihrer Handlungs-
sicherheit an Kompetenz 
gewinnen. 

 

 
Jugendschutz 
- Begriffsbestimmungen  
      (§ 1 JuSchG) 
 
- Prüfungs- und  
      Nachweispflicht  (§ 2  
      JuSchG) 
 
- Hinweis auf § 3  
      JuSchG     
 
- Aufenthalt in Gast-

stätten  (§ 4 JuSchG) 
.   Alkoholische  
    Getränke  (§ 9  
    JuSchG) 

      .   Tanzveranstal-  
          tungen  (§ 5  
          JuSchG) 
 
- Spielhallen; Glücks-

spiele  (§ 6 JuSchG) 
 
-     Hinweis auf § 7  
      JuSchG 
 
- Rauchen in der  
      Öffentlichkeit,  
      Tabakwaren  (§ 10  
      JuSchG) 
    

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
- Fallbearbeitung 
- Übung 

 
 
 1 UE 
 
 
 1 UE 
 
 
 
 
 
 
 2 UE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 UE 
 
 
 
 
 
 1 UE 
 
 
 
 

  
Gegebenenfalls: 
 
- Aula 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

   
- Jugendgefährdende  
      Orte  (§ 8 JuSchG) 
      .   Abgrenzung zur  
          Platzverweisung  
          gemäß § 18 Abs. 1  
          PAG 
 
- Filmveranstaltungen   
      (§ 11 JuSchG) 
      .   Bildträger mit Filmen 
          oder Spielen  (§ 12  
          JuSchG) 
      .   Bildschirmspiel- 
          geräte  (§ 13  
          JuSchG) 
      .   Hinweis auf  
          Kennzeichnung von 
          Filmen und Film-  
          und Spielpro- 
          grammen  (§ 14  
          JuSchG) 
 
- Jugendgefährdende  
      Trägermedien  (§ 15  
      JuSchG) 
           
- Hinweis auf § 18  

JuSchG 
 

  
 2 UE 
 
 
 
 
 
 
 2 UE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 UE 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

   
- Hinweis auf Rechts- 
      weg  (§ 25 JuSchG) 
 
- Strafvorschriften;   
      Bußgeldvorschriften 
 

  
 
 
 
 2 UE 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
2. 

 
Die Studierenden 
- sollen mit in der Praxis häufig 

vorkommenden Situationen 
rechtlich bekannt gemacht 
werden und infolge der 
Erhöhung ihrer Handlungs-
sicherheit an Kompetenz 
gewinnen. 

 

 
Waffenrecht 
- Zweck des Gesetzes;  
      Begriffsbestimmungen 
      und Abgrenzung zum  
      KWKG  (§ 1 WaffG) 

 
- Umgang mit Waffen   
      (§§ 2, 3 WaffG) 
  
- Voraussetzungen für  
      eine Erlaubnis  (§§ 4,  
      10 WaffG) 
 
- Ausnahmen von den  
      Erlaubnispflichten   
      (§ 12 WaffG) 
 
- Ausweispflichten   
      (§ 38 WaffG) 
 
- Verbotene Waffen   
      (§§ 40, 41 WaffG) 
 
- Verbot des Führens  
      bei öffentlichen  
      Veranstaltungen  
      (§ 42 WaffG) 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunter- 
      richt 

 
 
 1 UE 
 
 
 
 
 1 UE 
 
 
 2 UE 
 
 
 
 1 UE 
 
 
 
 1 UE 
 
 
 1 UE 
 
 
 1 UE 
 
 
 

  
Gegebenenfalls: 
 
- Aula 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

   
- Straf- und Bußgeld- 
      vorschriften  (§§ 51 –  
      53 WaffG);  
      Hinweis auf Ein- 
      ziehung  (§ 54 WaffG)  
 

  
 2 UE 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
3. 

 
Die Studierenden 
- sollen mit in der Praxis häufig 

vorkommenden Situationen 
rechtlich bekannt gemacht 
werden und infolge der 
Erhöhung ihrer Handlungs-
sicherheit an Kompetenz 
gewinnen. 

 
 

 
Sprengstoffrecht 
- Anwendungsbereich   
      (§§ 1, 2 SprengG) 
 
- Begriffsbestimmungen  
      (§ 3 SprengG)   
 
- Straf- und Bußgeld- 
      vorschriften  (§§ 40, 41 
      SprengG);  
      Hinweis auf Ein- 
      ziehung   
      (§ 43SprengG)  
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunter- 
      richt 

 
 
 1 UE 
 
 
 1 UE 
 
 
 1 UE 

  
Gegebenenfalls: 
 
- Aula 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
4. 
 
 
 
 
 

 
Die Studierenden 
- sollen mit in der Praxis häufig 

vorkommenden Situationen 
rechtlich bekannt gemacht 
werden und infolge der 
Erhöhung ihrer Handlungs-
sicherheit an Kompetenz 
gewinnen. 

 
 

 
Betäubungsmittelrecht 
-     Begriffsbestimmungen  
      (§§ 1, 2 BtMG) 
 
-     Erlaubnis zum Verkehr 
      mit Betäubungsmitteln  
      (§ 3 BtMG) 
 
-     Ausnahmen   
      (§ 4 BtMG) 
 
-     Abgabe und Erwerb   
      (§ 12 BtMG) 
 
-     Straftaten   
      (§§ 29 – 30 b BtMG) 
 
-     Ordnungswidrigkeiten  
      (§ 32 BtMG) 
 
-     Hinweis auf Ein- 
      ziehung  (§ 33 BtMG) 
             

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
- Fallbearbeitung 
- Übung 

 
 
 2 UE 
 
 
 2 UE 
 
 
 
 1 UE 
 
 
 1 UE 
 
 
 1 UE 
 
 
 1 UE 
 
 
 1 UE 

  
Gegebenenfalls: 
 
- Aula 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
5. 

 
Die Studierenden 
- sollen mit in der Praxis häufig 

vorkommenden Situationen 
rechtlich bekannt gemacht 
werden und infolge der 
Erhöhung ihrer Handlungs-
sicherheit an Kompetenz 
gewinnen. 

 
 

 
Ausländer- und 
Asylverfahrensrecht 
- Einführung, Weg- 
      weiser durch das  
      Ausländerrecht 
 
- Passpflicht,  
      Ausnahmen,  
      Passersatzpapiere  
 
- Aufenthaltsge- 
      nehmigung 
      .   Arten 
          ..   Schengenvisa 
          ..   Aufenthalts- 
               genehmigung  
               nach dem AuslG 
      .   Befreiung von der  
          Aufenthaltsge- 
          nehmigung   
 
- Folgen von Auswei- 
      sung oder Abschie- 
      bung 
      .   Betretenserlaubnis 
      .   Fiktive Aufenthalts- 
          genehmigung 
      .   Beschränkungen,  
          Bedingungen,  
          Auflagen 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
- Fallbearbeitung 
- Übung 
 

 
 
 
 1 UE 
 
 
 
 2 UE 
 
 
 
 3 UE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 UE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Gegebenenfalls: 
 
- Aula 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

   
- Übungen 
 
-     Aufenthaltsverhin- 
      dernde und aufent- 
      haltsbeendende Maß- 
      nahmen 
      .   Zurückweisung 
      .   Zurückschiebung 
      .   Ausweisung (nur  
          Information) 
      .   Abschiebung 
      .   Grenzübertritts- 
          bescheinigung  
      .   (Ausreiseauf- 
          forderung) 
 
- Einschleusen von  
      Ausländern (§§ 92a,  
      92b AuslG) 
 
- AufenthGEWG mit  
      Freizügigkeits- 
      verordnung EU und  
      Freizügigkeits- 
      abkommen Schweiz 
 
- SDÜ 
 

  
 2 UE 
 
 2 UE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 UE 
 
 
 
 1 UE 
 
 
 
 
 
 2 UE 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

   
- Asylverfahrensgesetz 
 
-     Beschäftigung von  
      Ausländern (§§ 284,  
      404, 406, 407 SGB      
      Abs. 3; ArbGV) 
 

  
 2 UE 
 
 2 UE 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
6. 
 
 
 
 
 
 

 
Die Studierenden 
- sollen mit in der Praxis häufig 

vorkommenden Situationen 
rechtlich bekannt gemacht 
werden und infolge der 
Erhöhung ihrer Handlungs-
sicherheit an Kompetenz 
gewinnen. 

 
 

 
Versammlungsrecht 
- Art. 8 GG –  
      Versammlungsgesetz 
- Systematik des  
      Versammlungs- 
      gesetzes 
- Versammlungsgesetz  
      – ThürPAG 
-     Fallbesprechungen 
      .   zu öffentlichen  
          Versammlungen  
          unter freien Himmel 
      .   zu nicht öffentlichen 
          Versammlungen  
          unter freien Himmel 
      .   zu öffentlichen  
          Versammlungen in  
          geschlossenen  
          Räumen 
      .   zu nicht öffentlichen 
          Versammlungen in  
          geschlossenen 
          Räumen 
      .   zu den verschie-  
          denen Phasen der  
          Versammlung 
      .   zu verschiedenen  
          Versammlungs- 
          typen 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
- Fallbearbeitung 
- Übung 
 

 
14 UE 

  
Gegebenenfalls: 
 
- Aula 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

 
7. 
 
 
 
 
 
 

 
Die Studierenden 
- sollen mit in der Praxis häufig 

vorkommenden Situationen 
rechtlich bekannt gemacht 
werden und infolge der 
Erhöhung ihrer Handlungs-
sicherheit an Kompetenz 
gewinnen. 

 
 

 
Umweltrecht / 
Umweltstrafrecht 
- Gesetzliche  
      Grundlagen des  
      Umweltrechts im  
      Überblick 
 
- Umweltstrafrecht 

.   Die Regelungen im  
    28. und 29. Ab- 
    schnitt des StGB im  
    Überblick 

 
      .   Gewässerver- 
          unreinigung gemäß  
          § 324 StGB mit  
          verwaltungsrecht- 
          lichen Implikationen 
 
      .   Bodenverun- 
          reinigung gemäß  
          § 324a StGB mit  
          verwaltungsrecht- 
          lichen Implikationen 
 
      .   Luftverunreinigung  
          gemäß § 325 StGB  
          mit verwaltungs- 
          rechtlichen  
          Implikationen 
 

 
Möglich sind: 
- Vorlesung 
- Unterrichtsge-

spräch 
- Arbeitsunter-

richt 
- Fallbearbeitung 
 
 

 
 
 
 2 UE 
 
 
 
 
 
 2 UE 
 
 
 
 
 3 UE 
 
 
 
 
 
 2 UE 
 
 
 
 
 
 2 UE 
 
 
 
 
 

  
Gegebenenfalls: 
 
- Aula 
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Nr. Lehr- und Lernziele Thema / Studieninhalt Methoden / Medien Zeitricht-
wert 

Bemerkungen Planung / 
Ausstattung 

   
      .   Unerlaubter Um- 
          gang mit gefähr- 
          lichen Abfällen  
          gemäß § 326 StGB  
          mit verwaltungs- 
          rechtlichen  
          Implikationen 
 

  
 3 UE 

  



 

 

 14 
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